
 

FAX-Bestellformular: 01 24 630-53

E-Mail: office@lindeverlag.at Onlineshop: www.lindeverlag.at Telefon: 01-24630 Fax: 01-24630-53

Name/Firma				                         Kundennummer

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

E-Mail/Telefon

Datum/Unterschrift

Handelsgericht Wien, FB-Nr.: 102235X, ATU 14910701, DVR: 000 2356

Ja, ich bestelle

GesRZ-Jahresabonnement 2012 (41. Jahrgang, Heft 1–6) 	 EUR 112,– 

Probeheft	 gratis

Prominente Experten
Kompetent und fundiert! 

➤ �„Unternehmensrecht aktuell“

➤ �Punktgenaue Beiträge  

führender Praktiker  
und Wissenschaftler

➤ �Ausführliche Darstellungen 

wirtschaftsrechtlicher  

Problemlösungen

➤ �Die wichtigsten Entscheidun-

gen und Judikate für die Pra-

xis mit leicht verständlichen 

Leitsätzen

➤ �6-mal jährlich

 

Preise zzgl. MwSt. und Versandspesen

Abonnementkonditionen: Abbestellungen sind nur zum Ende eines Jahrganges möglich und müssen bis jeweils  
spätestens 30. November des Jahres schriftlich erfolgen. Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das Abonnement  
automatisch ein Jahr und zu den jeweils gültigen Abopreisen weiter. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

Linde Verlag Wien Ges.m.b.H.
Scheydgasse 24, PF 351, 1210 Wien
Tel: 01 24 630-0, Fax: 01 24 630-53
Bestellen Sie online unter www.lindeverlag.at
oder via E-Mail an office@lindeverlag.at

4/2011 191

Unternehmensrecht  aktuel l

Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011

Im BGBl I 2011/53 wurde am 27.7.2011 das GesRÄG 2011
kundgemacht, mit dem das österreichische Umgründungs-
recht an die Vorgaben der Richtlinie 2009/109/EG zur Ände-
rung der Richtlinien 77/91/EWG, 78/855/EWG und
82/891/EWG sowie der Richtlinie 2005/56/EG hinsichtlich der
Berichts- und Dokumentationspflichten bei Verschmelzun-
gen und Spaltungen angepasst werden soll. Die Richtlinie
2009/109/EG zielt auf eine Verringerung von Informations-
pflichten bei Umgründungen ab, um die Verwaltungslasten
für Unternehmen zu reduzieren und damit ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern (vgl dazu ausführlich
Schimka/Schörghofer, Neue europäische Vorgaben für die Be-
richts- und Dokumentationspflicht bei Verschmelzungen und
Spaltungen – Zur Änderung der Fusions-RL, der Spaltungs-
RL, der EU-Verschmelzungs-RL und der Kapital-RL,
WBl 2010, 109). Dieses Ziel versucht das GesRÄG 2011 in
Umsetzung der europäischen Vorgaben ua durch vereinfachte
Umgründungen zu erreichen, bei welchen nicht nur manche
Berichte und die Durchführung von Hauptversammlungen
entbehrlich sind, sondern auch die Bekanntmachung des Ver-
schmelzungs- oder Spaltungsplans durch das Einstellen des
entsprechenden Dokuments in die Ediktsdatei erfolgen kann.
Weiters sollen börsenotierte Gesellschaften, die an einer Ver-
schmelzung oder Spaltung beteiligt sind, keine Zwischen -
bilanz aufstellen müssen, wenn sie ihre Halbjahresfinanz -
berichte veröffentlicht haben. 

Das GesRÄG 2011 sieht weiters folgende Eckpunkte vor:

� Entfall einzelner Berichtspflichten beim upstream merger;
� Entfall einzelner Berichtspflichten bei verhältniswahren-

den Spaltungen;
� Möglichkeit des Verzichts auf Berichte von Gesellschafts-

organen.

Weiters soll mit dem GesRÄG 2011 dem vom Ministerrat am
9.2.2010 aufgrund des FATF-Prüfergebnisses beschlossenen
Transparenzpaket zur Verbesserung der Transparenz bei
 Aktiengesellschaften entsprochen werden, indem alle nicht
börsenotierten Gesellschaften zur Ausgabe von Namens aktien
verpflichtet werden (siehe dazu GesRZ 2011, 3).

Zum GesRÄG 2011 siehe im Detail auch den Beitrag von
Potyka/Winner in diesem Heft auf S 209.

Das GesRÄG 2011 ist online abrufbar unter:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_

2011_I_53/BGBLA_2011_I_53.pdf

Investmentfondsgesetz 2011

Am 8.7.2011 wurde das InvFG 2011 im Nationalrat beschlos-
sen (siehe dazu schon GesRZ 2011, 135).

OGH: Prospekthaftung versus Verbot 
der Einlagenrückgewähr

In der Entscheidung vom 30.3.2011, 7 Ob 77/10i, beschäftigte
sich der OGH mit der Frage, ob die Gesellschafter einer AG
gegen diese nach den Regeln des KMG Ansprüche auf Scha-
denersatz wegen fehlerhafter Kapitalmarktinformation erhe-
ben können, oder, ob solchen Ansprüchen insb das Verbot der
Einlagenrückgewähr, wonach Zahlungen der Gesellschaft an
ihre Aktionäre grundsätzlich ausgeschlossen sind (ausgenom-
men von diesem Verbot sind nur die Zahlung des ausschüt-
tungsfähigen Gewinnes sowie die Zahlung des Erwerbspreises
beim zulässigen Rückerwerb eigener Aktien), im Wege steht.

Der höchstgerichtlichen Entscheidung ist der Leitsatz zu
entnehmen, dass die aktienrechtlichen Verbote der Einlagen-
rückgewähr und des Erwerbs eigener Aktien sowie das Gebot
der Gleichbehandlung aller Aktionäre Prospekthaftungs -
ansprüchen nach dem KMG nicht entgegenstehen; ebenso
wenig die Lehre vom fehlerhaften Verband.

Siehe zu dieser Entscheidung im Detail den Beitrag von
Krejci, Anlegerschutz des Aktionärs, Kapitalerhaltung und feh-
lerhafte AG, in diesem Heft auf S 193, sowie Karollus, Neues
zur Prospekthaftung (Konkurrenz zum Verbot der Einlagen-
rückgewähr und zur „fehlerhaften Gesellschaft“, Kausalität des
Prospektfehlers für die Disposition des Anlegers, Schadens-
berechnung und Schadensnachweis), ÖBA 2011, 450.

OLG Wien: Zur Offenlegungspflicht nach § 283 UGB

In seiner Entscheidung vom 14.6.2011, 4 R 221/11s, hatte sich
das OLG Wien mit einem Rekurs einer Unternehmerin gegen
die ihr auferlegte Zwangsstrafe wegen Verletzung der Offen-
legungspflicht gem § 283 Abs 7 UGB auseinanderzusetzen. In
seiner Entscheidung hält das Gericht fest, dass von der Ver-
hängung einer Zwangsstrafe abzusehen ist, wenn länger als
sieben Jahre zurückliegende Jahresabschlüsse, die vom Erst-
gericht niemals eingemahnt wurden und nach § 212 UGB
nicht mehr aufbewahrt werden müssen, ausständig sind, wäh-
rend die nachfolgenden Jahresabschlüsse offengelegt und
 unbeanstandet eingetragen wurden.

VwGH: Zur ressortübergreifenden Verantwortlich-
keit eines Vorstandmitglieds für die Einhaltung 
von Verwaltungsvorschriften während der Zeit
 seines Erholungsurlaubs

Im Ausgangsfall hatten die FMA bzw der UVS wegen der Ver-
öffentlichung fehlinformierender Ad-hoc-Meldungen Strafen
gegen die Vorstandsmitglieder einer Gesellschaft ausgespro-
chen. Dabei wurde auch ein Vorstandsmitglied sanktioniert,
welches nach der internen Ressortverteilung nicht für die Ver-
öffentlichungstätigkeit der Gesellschaft verantwortlich war

Dr. Julia Fragner ist Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Übernahmekommission.
Mag. Matthias Schimka ist Rechtsanwaltsanwärter in Wien.
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Kapitalmarktrecht

I. Das Problem

Die Frage, ob der aktienrechtliche Grundsatz der Kapitalerhal-
tung die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen der
Aktionäre gegenüber ihrer AG, insb die Geltendmachung von
Ersatzansprüchen aus der Kapitalmarktinformationshaftung
ausschließt, ist ebenso alt1 wie grundsätzlich.2

Leider hat es der Gesetzgeber bis heute verabsäumt, den
anstehenden Prinzipienkonflikt, einen ernsthaften clash of
principles,3 ausdrücklich zu lösen. Das gilt auch für das Ge-
meinschaftsrecht, das weit weniger, als dies nationale Rechts-
ordnungen tun, nach rechtsdogmatisch konsequent durch-
dachter, systematisch strukturierter Legistik strebt. 

Der OGH hat sich schon früher, wenn auch nur iZm An-
sprüchen von Kommanditisten gegen ihre KG, mit dieser
Frage befasst und den Ersatzansprüchen der Kommanditisten
zum Wohl der KG-Gläubiger eine Abfuhr erteilt.4

Das Thema hat auch die österreichische Jurisprudenz
schon wiederholt beschäftigt.5 Es wurden unterschiedliche
Positionen vertreten, wobei allerdings dem Grundsatz der
 Kapitalerhaltung trotz allen Verständnisses für gerechtfertigte
Ersatzansprüche der Aktionäre stets (zumindest einiger -
maßen) Respekt gezollt wurde; insb auch von jenen, die den
Aktionären durchsetzbare kapitalmarktrechtliche Schaden -
ersatzansprüche gegen ihre noch bestehende AG zuerkennen. 

In jüngerer Zeit meldeten sich vermehrt Autoren zu Wort,
um sich mit dem zwischen den Regeln der Emittentenhaftung
und jenen zur aktienrechtlichen Kapitalerhaltung bestehen-
den Spannungsverhältnis auseinanderzusetzen.6 Gruber,
 Eckert, Karollus und Harrer7 kommen zum Ergebnis, dass der
Grundsatz der Kapitalerhaltung Aktionären die Durchsetzung
ihrer Schadenersatzansprüche gegen ihre AG verwehre. Nur
de lege ferenda (aber immerhin) kann diesem Gedanken auch
Rüffler etwas abgewinnen.8 So gut wie alle Autoren, die trotz
des Grundsatzes der Kapitalerhaltung und der Lehre von der
fehlerhaften Gesellschaft Prospekthaftungsansprüche von
 Aktionären gegenüber der bestehenden AG grundsätzlich für
durchsetzbar halten, sind dennoch bemüht, die Kapitalerhal-
tung in gewisser Weise zu respektieren. Zu diesen Autorinnen
und Autoren zählen (unter Einzelnennung von Mitautoren)
Kalss, Oppitz, Zollner, Saurer, Artmann, Peter Doralt, Winner,
Zivny, Reich-Rohrwig,9 aber auch Rüffler.10

Der BGH wich von den vormals vom Reichsgericht ge-
fällten Urteilen, die dem Vorrang des Grundsatzes der Kapi-
talerhaltung (mit unterschiedlicher Intensität) zuneigten,11 ab
und gibt nunmehr der Kapitalmarktinformationshaftung den
Vorrang.12

Em. o. Univ.-Prof. Dr. Heinz Krejci war lange Jahre Vorstand des Instituts für Unter -
nehmens- und Wirtschaftsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
1 Vgl schon Moos, Die Schadenersatzansprüche des betrogenen Aktienerwerbers gegen

die betrügende Gesellschaft, ZHR 70 (1911), 184; Breit, Ansprüche des Aktionärs
gegen die Aktiengesellschaft aus dem Erwerb von Aktien, ZHR 76 (1915), 415.

2 Vgl dazu illustrativ Rüffler, Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformationen und
Kapitalerhaltung in der AG, in FS Straube (2009) 113 (116 ff) mwN, insb Gebauer,
Börsenprospekthaftung und Kapitalerhaltungsgrundsatz in der Aktiengesellschaft
(1999) 136; Wild, Prospekthaftung einer Aktiengesellschaft unter deutschem und
 europäischem Kapitalschutz (2007) 129; Schwark, Prospekthaftung und Kapital -
erhaltung in der AG, in FS Raisch (1995) 269 (270 f); vgl auch Eckert, Emittenten-
haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation und aktienrechtliche Kapitalerhal-
tung, GesRZ 2010, 88 (90 f).

3 So nennt dieses Aufeinanderprallen konträr orientierter Grundsätze schon Gruber,
Kapitalmarktinformationshaftung der Aktiengesellschaft und Kapitalerhaltungs-
grundsatz (Teil I), JBl 2007, 2 (5).

4 OGH 16.9.1993, 8 Ob 12/93; 21.12.1995, 8 Ob 7/95; 8.2.1996, 8 Ob 39/95; 24.7.1996,
8 Ob 2124/96b; 24.10.2000, 4 Ob 233/00v; dazu auch Rüffler, Haftung, 119 f; Eckert,
GesRZ 2010, 89.

5 Vgl aus jüngerer Zeit (in alphabetischer Reihenfolge der Autoren): Eckert, GesRZ
2010, 88; Graf, Die Prospekthaftung und der Kausalitätsbeweis des geschädigten An-
legers, GES 2011, 203; Gruber, Organaußenhaftung für Kapitalmarktinformationen?
WBl 2006, 445; ders, JBl 2007, 2; ders, Kapitalmarktinformationshaftung der Aktien-
gesellschaft und Kapitalerhaltungsgrundsatz (Teil II), JBl 2007, 90; ders, Prospekt-
haftung der AG versus Kapitalerhaltung, GesRZ 2010, 73; Harrer, Zivilrechtliche
 Irritationen im Kapitalmarktrecht, ZFR 2011, 9; Kalss, Anlegerinteressen (2001); dies,
Die rechtliche Grundlage kapitalmarktbezogener Haftungsansprüche (Teil I), ÖBA
2000, 641; Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I (2005); Karollus, Nochmals: Haf-
tung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation und Kapitalerhaltung in der AG, ZFR

2010, 50; ders, Neues zur Prospekthaftung (Konkurrenz zum Verbot der Einlagen-
rückgewähr und zur „fehlerhaften Gesellschaft“, Kausalität des Prospektfehlers für
die Disposition des Anlegers, Schadensberechnung und Schadensnachweis), ÖBA
2011, 450; Koziol, Die Konkurrenz zwischen allgemeinem Zivilrecht, KMG und Bör-
seG bei der Prospekthaftung, ÖBA 1992, 886; Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen der
Kapitalerhaltung bei AG, GmbH sowie GmbH & Co KG (2004); Rüffler, Haftung,
113; ders, Kapitalmarkthaftung und Verbot der Einlagenrückgewähr – eine Replik,
GES 2010, 4; ders, Kapitalmarktrechtliche Informations- und Verhaltenspflichten als
Schutzgesetze? GES 2010, 113; Wilhelm, Es muss nicht immer die M.-Bank sein, die
den Anlegerschutz vorantreibt, ecolex 2011, 489; ders, Anlegerschädigung durch
Marktmanipulation, ecolex 2011, 497.

6 Vgl Gruber, JBl 2007, 2 und 90; ders, GesRZ 2010, 73; Rüffler, Haftung, 113; ders,
GES 2010, 4; Karollus, ZFR 2010, 50; ders, ÖBA 2011, 450; Harrer, ZFR 2011, 9; Graf,
GES 2011, 203; Wilhelm, ecolex 2011, 489; ders, ecolex 2011, 497.

7 Harrer (ZFR 2011, 14) berichtet durchaus anerkennend von den Bemühungen jener
Autoren, die einen Griff der Aktionäre auf das Vermögen ihrer AG nur im Rahmen
frei ausschüttbaren Vermögens zulassen wollen, tendiert aber unabhängig davon, so-
weit ich ihn richtig verstanden habe, zum klaren Vorrang des Grundsatzes der Kapi-
talerhaltung.

8 Rüffler, Haftung, 127.
9 Kalss, Anlegerinteressen, 218 ff; dies in Kalss/Nowotny/Schauer, Österreichisches Ge-

sellschaftsrecht (2008) Rz 3/879; Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I, § 11
Rz 47; Saurer in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG (2003) § 52 Rz 14 ff; Artmann in Jabor-
negg/Strasser, AktG4 (2006) § 52 Rz 4 f; Doralt/Winner in MünchKomm AktG3, § 57
Rz 257 ff; Zivny, KMG (2006) § 11 Rz 60; Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen, 365 ff.

10 Rüffler, Haftung, 127: Er will im Anschluss an Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen, 365 ff,
den Ersatzanspruch gegenüber der AG nur Kleinaktionären gewähren.

11 Vgl RGZ 54, 128; RGZ 62, 29; RGZ 71, 97; RGZ 88, 271; dazu näher insb Rüffler, Haf-
tung, 116 f.

12 BGH 9.5.2005, II ZR 287/02, ZIP 2005, 1270 – EM.TV; bestätigt durch BGH
28.11.2005, II ZR 80/04, ZIP 2007, 681 – ComROAD I; 26.6.2006, II ZR 153/05, ZIP
2007, 326 – ComROAD III; 4.6.2007, II ZR 147/05, ZIP 2007, 1560 – ComROAD IV;
7.1.2008, II ZR 68/06, ZIP 2008, 410 – ComROAD VII.

Anlegerschutz des Aktionärs,
 Kapitalerhaltung und fehlerhafte AG
H E I NZ KR E JCI

In seiner Entscheidung vom 30.3.2011, 7 Ob 77/10i, gewährt der OGH den Prospekthaftungsansprüchen
von Aktionären Vorrang gegenüber dem aktienrechtlichen Grundsatz der Kapitalerhaltung. Der Aktionärs-
schutz tangiere auch nicht die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft. Roma locuta, causa finita?
 Angesichts zahlreicher offengebliebener Fragen: Noch nicht. Dazu der folgende Beitrag.
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Akt iengesel lschaften

I. Grundsätzliches zu § 231 AktG

1. Anwendungsvoraussetzungen 

Gem § 231 Abs 1 AktG muss bei Verschmelzungen von AGs
die Zustimmung der Hauptversammlung (im Folgenden:
HV) der übernehmenden Gesellschaft im Wesentlichen dann
nicht eingeholt werden, wenn 

� sich wenigstens 90 % des Grundkapitals der übertragen-
den Gesellschaft in der Hand der übernehmenden Gesell-
schaft befinden (Z 1) oder

� die zu gewährenden Aktien 10 % des Grundkapitals der
übernehmenden Gesellschaft nicht übersteigen (Z 2). 

§ 231 AktG ist auch auf Verschmelzungen von GmbHs (vgl
§ 96 Abs 2 GmbHG) oder unter Beteiligung einer GmbH (vgl
§ 234 Abs 2 und 3 sowie § 234a Abs 2 und 3 AktG) sowie –
über den Verweis in § 17 Z 5 SpaltG2 – auf Spaltungen zur
Aufnahme anwendbar; die nachfolgenden Ausführungen be-
ziehen sich primär auf die Verschmelzung von AGs.

Die Möglichkeit des Entfalls der Beschlussfassung in der
HV der übernehmenden Gesellschaft bezieht sich bloß auf
die Beschlussfassung über die Verschmelzung selbst, nicht
aber auf eine allfällige Kapitalerhöhung bei der übernehmen-
den Gesellschaft oder sonstige Beschlussfassungen bei der
übernehmenden Gesellschaft im Zuge der Verschmelzung
(wie etwa Satzungsanpassungen).3

Nach der Rechtslage vor dem GesRÄG 20114 konnte bei
nationalen Verschmelzungen nur die HV der übernehmen-
den Gesellschaft entfallen. § 9 EU-VerschG ermöglichte be-
reits damals bei der Hinausverschmelzung aus Österreich in
einen anderen EU-Mitgliedstaat5 den Entfall der HV der
übertragenden Gesellschaft, wenn die übernehmende Gesell-
schaft alle Anteile an der übertragenden Gesellschaft hält
(100-%-Upstream-Verschmelzung). Aufgrund der EU-Richt-

linie 2009/109/EG6 war der österreichische Gesetzgeber ver-
pflichtet, bis 30.6.2011 auch bei nationalen Verschmelzungen
einer 100-%-Tochtergesellschaft auf deren Muttergesellschaft,
den Entfall der HV bei der übertragenden Gesellschaft zu er-
möglichen.7 Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde am
7.7.2011 im Rahmen des GesRÄG 2011 beschlossen und ist
mit 1.8.2011 in Kraft getreten. Der neu eingefügte Abs 1a zu
§ 232 AktG sieht den Entfall der Zustimmung der HV der
übertragenden Gesellschaft vor, wenn sich alle Aktien dieser
Gesellschaft direkt oder indirekt in der Hand der überneh-
menden Gesellschaft befinden.8 § 231 AktG wurde durch das
GesRÄG 2011 nicht geändert.

2. Holzmüller-Doktrin und § 231 Abs 1 AktG 

Die Entscheidung, die HV der übernehmenden Gesellschaft
einzuberufen oder aber von der Vereinfachung des § 231
Abs 1 AktG Gebrauch zu machen, liegt im Ermessen des Vor-
stands; dieses hat er sorgfaltsgemäß auszuüben.9 Fraglich
könnte bei der Entscheidung über das Unterbleiben einer HV
bei einer übernehmenden AG gem § 231 Abs 1 AktG sein, in-
wieweit der Vorstand dabei die Grundsätze der Holzmüller-
Doktrin (entwickelt nach einer Entscheidung des BGH10) zu
berücksichtigen hat. Diese Lehre fordert – verkürzt gespro-
chen – für besonders wichtige Maßnahmen in einer AG, insb
auch bei Konzernsachverhalten, eine ungeschriebene HV-
 Zuständigkeit. Die Zustimmungspflicht zielt dabei auf Maß-
nahmen, die zu einer „Mediatisierung“ des Aktionärs -
einflusses und damit zu einer Beeinträchtigung der Aktio-
närsrechte führen, sowie auf Maßnahmen, die eine Gefahr
einer nachhaltigen Schwächung des Wertes der Beteiligung

Dr. Nora Aburumieh und MMag. Elisabeth Gruber sind Rechtsanwältinnen und mit Um-
strukturierungen befasst.
1 Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009, BGBl I 2009/71 vom 31.7.2009.
2 Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2 (2010) § 231 AktG Rz 37 und § 17

SpaltG Rz 53, 58.
3 Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2, § 231 AktG Rz 35.
4 Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, BGBl I 2011/53 vom 27.7.2011.
5 Aburumieh/H. Foglar-Deinhardstein/Zelikovics, Checkliste: Verschmelzung nach dem

EU-VerschG, ecolex 2009, 45 (47 f).

6 Richtlinie 2009/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.9.2009
zur Änderung der Richtlinien 77/91/EWG, 78/855/EWG und 82/891/EWG des Rates
sowie der Richtlinie 2005/56/EG hinsichtlich der Berichts- und Dokumentations-
pflicht bei Verschmelzungen und Spaltungen, ABl L 259 vom 2.10.2009, S 14.

7 Vgl Art 2 Abs 9 lit a der Richtlinie 2009/109/EG zur Änderung des Art 25 der Richt-
linie 78/855/EWG; vgl dazu auch Schimka/Schörghofer, Neue europäische Vorgaben
für die Berichts- und Dokumentationspflicht bei Verschmelzungen und Spaltungen
– Zur Änderung der Fusions-RL, der Spaltungs-RL, der EU-Verschmelzungs-RL und
der Kapital-RL, WBl 2010, 109 (115).

8 Vgl auch § 17 Z 7 SpaltG idF GesRÄG 2011.
9 Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2, § 231 AktG Rz 7 und 17.
10 BGH 25.2.1982, II ZR 174/80, BGHZ 83, 122.

Verzicht auf Einberufung einer
 Hauptversammlung gemäß § 231 AktG
Einfluss der Holzmüller-Doktrin, des AktRÄG 2009 und des GesRÄG 2011

NO RA ABU RU M I E H /  E LISABETH G RU BE R

In der Beratungspraxis hat sich nach Inkrafttreten des AktRÄG 20091 gezeigt, dass sich im Überlappungs-
bereich der „Kernregelungen“ zur Hauptversammlung und der umgründungsrechtlichen Normen einige
Fragestellungen ergeben, die diskussionswürdig erscheinen. IdS soll hier § 231 AktG, der einerseits
 Vereinfachungen bei Verschmelzungen bzw Spaltungen zur Aufnahme ermöglicht, aber andererseits 
auch ein Minderheitenverlangen auf Einberufung einer Hauptversammlung statuiert, dargestellt 
werden.  Weiters wird erörtert, ob § 231 AktG durch die Holzmüller-Doktrin eine Einschränkung erfährt.
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„Die GesRZ setzt einen Fokus auf aktuelle Themen der Kapitalgesellschaft.“
Dr. Markus Heidinger, Wolf Theiss RA GmbH

„Die GesRZ ist fachlich sehr kompetent.“
Mag. Peter Pfleger, Wirtschaftstreuhand Tirol



       

Dr. Nikolaus Arnold  
Rechtsanwalt in Wien, Mitglied des  
Stiftungsvorstands und Beirat zahl- 
reicher renommierter österreichischer  
Privatstiftungen, Aufsichtsratsmitglied, 
Fachvortragender und Verfasser  
zahlreicher Publikationen. 

Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. (Florenz)   
Universitätsprofessorin am Institut für Zivil- und  
Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität  
Wien, Autorin zahlreicher Publikationen im Bereich  
des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts.

Die Herausgeber

 

wir freuen uns, Ihnen den Gesellschafter  
im bereits 40. Jahrgang seines Bestehens vor- 
zustellen: Der klare Schwerpunkt der GesRZ  
liegt auf der praktischen und wissenschaft- 
lichen Auseinandersetzung mit aktuellen und 
grundlegenden Fragen des Gesellschaftsrechts.  
Zugleich werden die anliegenden Bereiche –  
wie insbesondere das Unternehmens-, Bilanz-  
und Kapitalmarktrecht – in gebührender Weise  
berücksichtigt und Schnittmaterien an den  
Nahtstellen zu anderen Gebieten, wie dem  
allgemeinen Zivilrecht oder dem öffentlichen 
Recht, aufgegriffen. 

Die Herausgeber: Univ.-Prof. Dr. Susanne  
Kalss, LL.M. (Florenz), Wirtschaftsuniversität 
Wien, deckt die wissenschaftliche Kompo- 
nente im Gesellschafter ab. Die praktische  
Seite trägt RA Dr. Nikolaus Arnold.

Die Rubrik „Unternehmensrecht aktuell“,  
betreut von Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss,  
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Unternehmensrecht  aktuel l

Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011

Im BGBl I 2011/53 wurde am 27.7.2011 das GesRÄG 2011
kundgemacht, mit dem das österreichische Umgründungs-
recht an die Vorgaben der Richtlinie 2009/109/EG zur Ände-
rung der Richtlinien 77/91/EWG, 78/855/EWG und
82/891/EWG sowie der Richtlinie 2005/56/EG hinsichtlich der
Berichts- und Dokumentationspflichten bei Verschmelzun-
gen und Spaltungen angepasst werden soll. Die Richtlinie
2009/109/EG zielt auf eine Verringerung von Informations-
pflichten bei Umgründungen ab, um die Verwaltungslasten
für Unternehmen zu reduzieren und damit ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern (vgl dazu ausführlich
Schimka/Schörghofer, Neue europäische Vorgaben für die Be-
richts- und Dokumentationspflicht bei Verschmelzungen und
Spaltungen – Zur Änderung der Fusions-RL, der Spaltungs-
RL, der EU-Verschmelzungs-RL und der Kapital-RL,
WBl 2010, 109). Dieses Ziel versucht das GesRÄG 2011 in
Umsetzung der europäischen Vorgaben ua durch vereinfachte
Umgründungen zu erreichen, bei welchen nicht nur manche
Berichte und die Durchführung von Hauptversammlungen
entbehrlich sind, sondern auch die Bekanntmachung des Ver-
schmelzungs- oder Spaltungsplans durch das Einstellen des
entsprechenden Dokuments in die Ediktsdatei erfolgen kann.
Weiters sollen börsenotierte Gesellschaften, die an einer Ver-
schmelzung oder Spaltung beteiligt sind, keine Zwischen -
bilanz aufstellen müssen, wenn sie ihre Halbjahresfinanz -
berichte veröffentlicht haben. 

Das GesRÄG 2011 sieht weiters folgende Eckpunkte vor:

� Entfall einzelner Berichtspflichten beim upstream merger;
� Entfall einzelner Berichtspflichten bei verhältniswahren-

den Spaltungen;
� Möglichkeit des Verzichts auf Berichte von Gesellschafts-

organen.

Weiters soll mit dem GesRÄG 2011 dem vom Ministerrat am
9.2.2010 aufgrund des FATF-Prüfergebnisses beschlossenen
Transparenzpaket zur Verbesserung der Transparenz bei
 Aktiengesellschaften entsprochen werden, indem alle nicht
börsenotierten Gesellschaften zur Ausgabe von Namens aktien
verpflichtet werden (siehe dazu GesRZ 2011, 3).

Zum GesRÄG 2011 siehe im Detail auch den Beitrag von
Potyka/Winner in diesem Heft auf S 209.

Das GesRÄG 2011 ist online abrufbar unter:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_

2011_I_53/BGBLA_2011_I_53.pdf

Investmentfondsgesetz 2011

Am 8.7.2011 wurde das InvFG 2011 im Nationalrat beschlos-
sen (siehe dazu schon GesRZ 2011, 135).

OGH: Prospekthaftung versus Verbot 
der Einlagenrückgewähr

In der Entscheidung vom 30.3.2011, 7 Ob 77/10i, beschäftigte
sich der OGH mit der Frage, ob die Gesellschafter einer AG
gegen diese nach den Regeln des KMG Ansprüche auf Scha-
denersatz wegen fehlerhafter Kapitalmarktinformation erhe-
ben können, oder, ob solchen Ansprüchen insb das Verbot der
Einlagenrückgewähr, wonach Zahlungen der Gesellschaft an
ihre Aktionäre grundsätzlich ausgeschlossen sind (ausgenom-
men von diesem Verbot sind nur die Zahlung des ausschüt-
tungsfähigen Gewinnes sowie die Zahlung des Erwerbspreises
beim zulässigen Rückerwerb eigener Aktien), im Wege steht.

Der höchstgerichtlichen Entscheidung ist der Leitsatz zu
entnehmen, dass die aktienrechtlichen Verbote der Einlagen-
rückgewähr und des Erwerbs eigener Aktien sowie das Gebot
der Gleichbehandlung aller Aktionäre Prospekthaftungs -
ansprüchen nach dem KMG nicht entgegenstehen; ebenso
wenig die Lehre vom fehlerhaften Verband.

Siehe zu dieser Entscheidung im Detail den Beitrag von
Krejci, Anlegerschutz des Aktionärs, Kapitalerhaltung und feh-
lerhafte AG, in diesem Heft auf S 193, sowie Karollus, Neues
zur Prospekthaftung (Konkurrenz zum Verbot der Einlagen-
rückgewähr und zur „fehlerhaften Gesellschaft“, Kausalität des
Prospektfehlers für die Disposition des Anlegers, Schadens-
berechnung und Schadensnachweis), ÖBA 2011, 450.

OLG Wien: Zur Offenlegungspflicht nach § 283 UGB

In seiner Entscheidung vom 14.6.2011, 4 R 221/11s, hatte sich
das OLG Wien mit einem Rekurs einer Unternehmerin gegen
die ihr auferlegte Zwangsstrafe wegen Verletzung der Offen-
legungspflicht gem § 283 Abs 7 UGB auseinanderzusetzen. In
seiner Entscheidung hält das Gericht fest, dass von der Ver-
hängung einer Zwangsstrafe abzusehen ist, wenn länger als
sieben Jahre zurückliegende Jahresabschlüsse, die vom Erst-
gericht niemals eingemahnt wurden und nach § 212 UGB
nicht mehr aufbewahrt werden müssen, ausständig sind, wäh-
rend die nachfolgenden Jahresabschlüsse offengelegt und
 unbeanstandet eingetragen wurden.

VwGH: Zur ressortübergreifenden Verantwortlich-
keit eines Vorstandmitglieds für die Einhaltung 
von Verwaltungsvorschriften während der Zeit
 seines Erholungsurlaubs

Im Ausgangsfall hatten die FMA bzw der UVS wegen der Ver-
öffentlichung fehlinformierender Ad-hoc-Meldungen Strafen
gegen die Vorstandsmitglieder einer Gesellschaft ausgespro-
chen. Dabei wurde auch ein Vorstandsmitglied sanktioniert,
welches nach der internen Ressortverteilung nicht für die Ver-
öffentlichungstätigkeit der Gesellschaft verantwortlich war

Dr. Julia Fragner ist Mitarbeiterin der Geschäftsstelle der Übernahmekommission.
Mag. Matthias Schimka ist Rechtsanwaltsanwärter in Wien.
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Kapitalmarktrecht

I. Das Problem

Die Frage, ob der aktienrechtliche Grundsatz der Kapitalerhal-
tung die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen der
Aktionäre gegenüber ihrer AG, insb die Geltendmachung von
Ersatzansprüchen aus der Kapitalmarktinformationshaftung
ausschließt, ist ebenso alt1 wie grundsätzlich.2

Leider hat es der Gesetzgeber bis heute verabsäumt, den
anstehenden Prinzipienkonflikt, einen ernsthaften clash of
principles,3 ausdrücklich zu lösen. Das gilt auch für das Ge-
meinschaftsrecht, das weit weniger, als dies nationale Rechts-
ordnungen tun, nach rechtsdogmatisch konsequent durch-
dachter, systematisch strukturierter Legistik strebt. 

Der OGH hat sich schon früher, wenn auch nur iZm An-
sprüchen von Kommanditisten gegen ihre KG, mit dieser
Frage befasst und den Ersatzansprüchen der Kommanditisten
zum Wohl der KG-Gläubiger eine Abfuhr erteilt.4

Das Thema hat auch die österreichische Jurisprudenz
schon wiederholt beschäftigt.5 Es wurden unterschiedliche
Positionen vertreten, wobei allerdings dem Grundsatz der
 Kapitalerhaltung trotz allen Verständnisses für gerechtfertigte
Ersatzansprüche der Aktionäre stets (zumindest einiger -
maßen) Respekt gezollt wurde; insb auch von jenen, die den
Aktionären durchsetzbare kapitalmarktrechtliche Schaden -
ersatzansprüche gegen ihre noch bestehende AG zuerkennen. 

In jüngerer Zeit meldeten sich vermehrt Autoren zu Wort,
um sich mit dem zwischen den Regeln der Emittentenhaftung
und jenen zur aktienrechtlichen Kapitalerhaltung bestehen-
den Spannungsverhältnis auseinanderzusetzen.6 Gruber,
 Eckert, Karollus und Harrer7 kommen zum Ergebnis, dass der
Grundsatz der Kapitalerhaltung Aktionären die Durchsetzung
ihrer Schadenersatzansprüche gegen ihre AG verwehre. Nur
de lege ferenda (aber immerhin) kann diesem Gedanken auch
Rüffler etwas abgewinnen.8 So gut wie alle Autoren, die trotz
des Grundsatzes der Kapitalerhaltung und der Lehre von der
fehlerhaften Gesellschaft Prospekthaftungsansprüche von
 Aktionären gegenüber der bestehenden AG grundsätzlich für
durchsetzbar halten, sind dennoch bemüht, die Kapitalerhal-
tung in gewisser Weise zu respektieren. Zu diesen Autorinnen
und Autoren zählen (unter Einzelnennung von Mitautoren)
Kalss, Oppitz, Zollner, Saurer, Artmann, Peter Doralt, Winner,
Zivny, Reich-Rohrwig,9 aber auch Rüffler.10

Der BGH wich von den vormals vom Reichsgericht ge-
fällten Urteilen, die dem Vorrang des Grundsatzes der Kapi-
talerhaltung (mit unterschiedlicher Intensität) zuneigten,11 ab
und gibt nunmehr der Kapitalmarktinformationshaftung den
Vorrang.12

Em. o. Univ.-Prof. Dr. Heinz Krejci war lange Jahre Vorstand des Instituts für Unter -
nehmens- und Wirtschaftsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
1 Vgl schon Moos, Die Schadenersatzansprüche des betrogenen Aktienerwerbers gegen

die betrügende Gesellschaft, ZHR 70 (1911), 184; Breit, Ansprüche des Aktionärs
gegen die Aktiengesellschaft aus dem Erwerb von Aktien, ZHR 76 (1915), 415.

2 Vgl dazu illustrativ Rüffler, Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformationen und
Kapitalerhaltung in der AG, in FS Straube (2009) 113 (116 ff) mwN, insb Gebauer,
Börsenprospekthaftung und Kapitalerhaltungsgrundsatz in der Aktiengesellschaft
(1999) 136; Wild, Prospekthaftung einer Aktiengesellschaft unter deutschem und
 europäischem Kapitalschutz (2007) 129; Schwark, Prospekthaftung und Kapital -
erhaltung in der AG, in FS Raisch (1995) 269 (270 f); vgl auch Eckert, Emittenten-
haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation und aktienrechtliche Kapitalerhal-
tung, GesRZ 2010, 88 (90 f).

3 So nennt dieses Aufeinanderprallen konträr orientierter Grundsätze schon Gruber,
Kapitalmarktinformationshaftung der Aktiengesellschaft und Kapitalerhaltungs-
grundsatz (Teil I), JBl 2007, 2 (5).

4 OGH 16.9.1993, 8 Ob 12/93; 21.12.1995, 8 Ob 7/95; 8.2.1996, 8 Ob 39/95; 24.7.1996,
8 Ob 2124/96b; 24.10.2000, 4 Ob 233/00v; dazu auch Rüffler, Haftung, 119 f; Eckert,
GesRZ 2010, 89.

5 Vgl aus jüngerer Zeit (in alphabetischer Reihenfolge der Autoren): Eckert, GesRZ
2010, 88; Graf, Die Prospekthaftung und der Kausalitätsbeweis des geschädigten An-
legers, GES 2011, 203; Gruber, Organaußenhaftung für Kapitalmarktinformationen?
WBl 2006, 445; ders, JBl 2007, 2; ders, Kapitalmarktinformationshaftung der Aktien-
gesellschaft und Kapitalerhaltungsgrundsatz (Teil II), JBl 2007, 90; ders, Prospekt-
haftung der AG versus Kapitalerhaltung, GesRZ 2010, 73; Harrer, Zivilrechtliche
 Irritationen im Kapitalmarktrecht, ZFR 2011, 9; Kalss, Anlegerinteressen (2001); dies,
Die rechtliche Grundlage kapitalmarktbezogener Haftungsansprüche (Teil I), ÖBA
2000, 641; Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I (2005); Karollus, Nochmals: Haf-
tung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation und Kapitalerhaltung in der AG, ZFR

2010, 50; ders, Neues zur Prospekthaftung (Konkurrenz zum Verbot der Einlagen-
rückgewähr und zur „fehlerhaften Gesellschaft“, Kausalität des Prospektfehlers für
die Disposition des Anlegers, Schadensberechnung und Schadensnachweis), ÖBA
2011, 450; Koziol, Die Konkurrenz zwischen allgemeinem Zivilrecht, KMG und Bör-
seG bei der Prospekthaftung, ÖBA 1992, 886; Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen der
Kapitalerhaltung bei AG, GmbH sowie GmbH & Co KG (2004); Rüffler, Haftung,
113; ders, Kapitalmarkthaftung und Verbot der Einlagenrückgewähr – eine Replik,
GES 2010, 4; ders, Kapitalmarktrechtliche Informations- und Verhaltenspflichten als
Schutzgesetze? GES 2010, 113; Wilhelm, Es muss nicht immer die M.-Bank sein, die
den Anlegerschutz vorantreibt, ecolex 2011, 489; ders, Anlegerschädigung durch
Marktmanipulation, ecolex 2011, 497.

6 Vgl Gruber, JBl 2007, 2 und 90; ders, GesRZ 2010, 73; Rüffler, Haftung, 113; ders,
GES 2010, 4; Karollus, ZFR 2010, 50; ders, ÖBA 2011, 450; Harrer, ZFR 2011, 9; Graf,
GES 2011, 203; Wilhelm, ecolex 2011, 489; ders, ecolex 2011, 497.

7 Harrer (ZFR 2011, 14) berichtet durchaus anerkennend von den Bemühungen jener
Autoren, die einen Griff der Aktionäre auf das Vermögen ihrer AG nur im Rahmen
frei ausschüttbaren Vermögens zulassen wollen, tendiert aber unabhängig davon, so-
weit ich ihn richtig verstanden habe, zum klaren Vorrang des Grundsatzes der Kapi-
talerhaltung.

8 Rüffler, Haftung, 127.
9 Kalss, Anlegerinteressen, 218 ff; dies in Kalss/Nowotny/Schauer, Österreichisches Ge-

sellschaftsrecht (2008) Rz 3/879; Kalss/Oppitz/Zollner, Kapitalmarktrecht I, § 11
Rz 47; Saurer in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG (2003) § 52 Rz 14 ff; Artmann in Jabor-
negg/Strasser, AktG4 (2006) § 52 Rz 4 f; Doralt/Winner in MünchKomm AktG3, § 57
Rz 257 ff; Zivny, KMG (2006) § 11 Rz 60; Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen, 365 ff.

10 Rüffler, Haftung, 127: Er will im Anschluss an Reich-Rohrwig, Grundsatzfragen, 365 ff,
den Ersatzanspruch gegenüber der AG nur Kleinaktionären gewähren.

11 Vgl RGZ 54, 128; RGZ 62, 29; RGZ 71, 97; RGZ 88, 271; dazu näher insb Rüffler, Haf-
tung, 116 f.

12 BGH 9.5.2005, II ZR 287/02, ZIP 2005, 1270 – EM.TV; bestätigt durch BGH
28.11.2005, II ZR 80/04, ZIP 2007, 681 – ComROAD I; 26.6.2006, II ZR 153/05, ZIP
2007, 326 – ComROAD III; 4.6.2007, II ZR 147/05, ZIP 2007, 1560 – ComROAD IV;
7.1.2008, II ZR 68/06, ZIP 2008, 410 – ComROAD VII.

Anlegerschutz des Aktionärs,
 Kapitalerhaltung und fehlerhafte AG
H E I NZ KR E JCI

In seiner Entscheidung vom 30.3.2011, 7 Ob 77/10i, gewährt der OGH den Prospekthaftungsansprüchen
von Aktionären Vorrang gegenüber dem aktienrechtlichen Grundsatz der Kapitalerhaltung. Der Aktionärs-
schutz tangiere auch nicht die Lehre von der fehlerhaften Gesellschaft. Roma locuta, causa finita?
 Angesichts zahlreicher offengebliebener Fragen: Noch nicht. Dazu der folgende Beitrag.
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Akt iengesel lschaften

I. Grundsätzliches zu § 231 AktG

1. Anwendungsvoraussetzungen 

Gem § 231 Abs 1 AktG muss bei Verschmelzungen von AGs
die Zustimmung der Hauptversammlung (im Folgenden:
HV) der übernehmenden Gesellschaft im Wesentlichen dann
nicht eingeholt werden, wenn 

� sich wenigstens 90 % des Grundkapitals der übertragen-
den Gesellschaft in der Hand der übernehmenden Gesell-
schaft befinden (Z 1) oder

� die zu gewährenden Aktien 10 % des Grundkapitals der
übernehmenden Gesellschaft nicht übersteigen (Z 2). 

§ 231 AktG ist auch auf Verschmelzungen von GmbHs (vgl
§ 96 Abs 2 GmbHG) oder unter Beteiligung einer GmbH (vgl
§ 234 Abs 2 und 3 sowie § 234a Abs 2 und 3 AktG) sowie –
über den Verweis in § 17 Z 5 SpaltG2 – auf Spaltungen zur
Aufnahme anwendbar; die nachfolgenden Ausführungen be-
ziehen sich primär auf die Verschmelzung von AGs.

Die Möglichkeit des Entfalls der Beschlussfassung in der
HV der übernehmenden Gesellschaft bezieht sich bloß auf
die Beschlussfassung über die Verschmelzung selbst, nicht
aber auf eine allfällige Kapitalerhöhung bei der übernehmen-
den Gesellschaft oder sonstige Beschlussfassungen bei der
übernehmenden Gesellschaft im Zuge der Verschmelzung
(wie etwa Satzungsanpassungen).3

Nach der Rechtslage vor dem GesRÄG 20114 konnte bei
nationalen Verschmelzungen nur die HV der übernehmen-
den Gesellschaft entfallen. § 9 EU-VerschG ermöglichte be-
reits damals bei der Hinausverschmelzung aus Österreich in
einen anderen EU-Mitgliedstaat5 den Entfall der HV der
übertragenden Gesellschaft, wenn die übernehmende Gesell-
schaft alle Anteile an der übertragenden Gesellschaft hält
(100-%-Upstream-Verschmelzung). Aufgrund der EU-Richt-

linie 2009/109/EG6 war der österreichische Gesetzgeber ver-
pflichtet, bis 30.6.2011 auch bei nationalen Verschmelzungen
einer 100-%-Tochtergesellschaft auf deren Muttergesellschaft,
den Entfall der HV bei der übertragenden Gesellschaft zu er-
möglichen.7 Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde am
7.7.2011 im Rahmen des GesRÄG 2011 beschlossen und ist
mit 1.8.2011 in Kraft getreten. Der neu eingefügte Abs 1a zu
§ 232 AktG sieht den Entfall der Zustimmung der HV der
übertragenden Gesellschaft vor, wenn sich alle Aktien dieser
Gesellschaft direkt oder indirekt in der Hand der überneh-
menden Gesellschaft befinden.8 § 231 AktG wurde durch das
GesRÄG 2011 nicht geändert.

2. Holzmüller-Doktrin und § 231 Abs 1 AktG 

Die Entscheidung, die HV der übernehmenden Gesellschaft
einzuberufen oder aber von der Vereinfachung des § 231
Abs 1 AktG Gebrauch zu machen, liegt im Ermessen des Vor-
stands; dieses hat er sorgfaltsgemäß auszuüben.9 Fraglich
könnte bei der Entscheidung über das Unterbleiben einer HV
bei einer übernehmenden AG gem § 231 Abs 1 AktG sein, in-
wieweit der Vorstand dabei die Grundsätze der Holzmüller-
Doktrin (entwickelt nach einer Entscheidung des BGH10) zu
berücksichtigen hat. Diese Lehre fordert – verkürzt gespro-
chen – für besonders wichtige Maßnahmen in einer AG, insb
auch bei Konzernsachverhalten, eine ungeschriebene HV-
 Zuständigkeit. Die Zustimmungspflicht zielt dabei auf Maß-
nahmen, die zu einer „Mediatisierung“ des Aktionärs -
einflusses und damit zu einer Beeinträchtigung der Aktio-
närsrechte führen, sowie auf Maßnahmen, die eine Gefahr
einer nachhaltigen Schwächung des Wertes der Beteiligung

Dr. Nora Aburumieh und MMag. Elisabeth Gruber sind Rechtsanwältinnen und mit Um-
strukturierungen befasst.
1 Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009, BGBl I 2009/71 vom 31.7.2009.
2 Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2 (2010) § 231 AktG Rz 37 und § 17

SpaltG Rz 53, 58.
3 Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2, § 231 AktG Rz 35.
4 Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, BGBl I 2011/53 vom 27.7.2011.
5 Aburumieh/H. Foglar-Deinhardstein/Zelikovics, Checkliste: Verschmelzung nach dem

EU-VerschG, ecolex 2009, 45 (47 f).

6 Richtlinie 2009/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.9.2009
zur Änderung der Richtlinien 77/91/EWG, 78/855/EWG und 82/891/EWG des Rates
sowie der Richtlinie 2005/56/EG hinsichtlich der Berichts- und Dokumentations-
pflicht bei Verschmelzungen und Spaltungen, ABl L 259 vom 2.10.2009, S 14.

7 Vgl Art 2 Abs 9 lit a der Richtlinie 2009/109/EG zur Änderung des Art 25 der Richt-
linie 78/855/EWG; vgl dazu auch Schimka/Schörghofer, Neue europäische Vorgaben
für die Berichts- und Dokumentationspflicht bei Verschmelzungen und Spaltungen
– Zur Änderung der Fusions-RL, der Spaltungs-RL, der EU-Verschmelzungs-RL und
der Kapital-RL, WBl 2010, 109 (115).

8 Vgl auch § 17 Z 7 SpaltG idF GesRÄG 2011.
9 Kalss, Verschmelzung – Spaltung – Umwandlung2, § 231 AktG Rz 7 und 17.
10 BGH 25.2.1982, II ZR 174/80, BGHZ 83, 122.

Verzicht auf Einberufung einer
 Hauptversammlung gemäß § 231 AktG
Einfluss der Holzmüller-Doktrin, des AktRÄG 2009 und des GesRÄG 2011

NO RA ABU RU M I E H /  E LISABETH G RU BE R

In der Beratungspraxis hat sich nach Inkrafttreten des AktRÄG 20091 gezeigt, dass sich im Überlappungs-
bereich der „Kernregelungen“ zur Hauptversammlung und der umgründungsrechtlichen Normen einige
Fragestellungen ergeben, die diskussionswürdig erscheinen. IdS soll hier § 231 AktG, der einerseits
 Vereinfachungen bei Verschmelzungen bzw Spaltungen zur Aufnahme ermöglicht, aber andererseits 
auch ein Minderheitenverlangen auf Einberufung einer Hauptversammlung statuiert, dargestellt 
werden.  Weiters wird erörtert, ob § 231 AktG durch die Holzmüller-Doktrin eine Einschränkung erfährt.
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„Die GesRZ setzt einen Fokus auf aktuelle Themen der Kapitalgesellschaft.“
Dr. Markus Heidinger, Wolf Theiss RA GmbH

„Die GesRZ ist fachlich sehr kompetent.“
Mag. Peter Pfleger, Wirtschaftstreuhand Tirol


